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Wichtiger Termin 
für alle Schweinehalter:

 Zum 1. Juli 2019 trat der
Aktionsplan Kupierverzicht in Kraft!
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Am 1. Juli 2019 trat der Aktionsplan Kupierverzicht in Kraft

Zum Hintergrund:
Kannibalismusprobleme, zu denen sowohl Schwanz- als auch Ohrenbeißen gehören, sind 
in der Schweinehaltung weit verbreitet und vielseitig erforscht worden. Dabei hat man 
festgestellt, wie komplex die Problematik ist und dass es keine Patentlösung gibt. Des-
halb wird  in Deutschland das routinemäßige Kürzen der Schwänze in den ersten Lebens-
tagen durchgeführt.

Dieses Vorgehen verstößt allerdings gegen das Tierschutzgesetz, denn ein routinemä-
ßiges Kürzen der Schwänze ist bereits seit 1991 verboten. Im Tierschutzgesetz steht: Es 
dürfen Schwänze bei unter vier Tagen alten Ferkeln ohne Betäubung gekürzt werden, aber 
nur wenn dies im Einzelfall für die vorgesehene Nutzung des Tieres zu dessen Schutz 
oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist (§5 und §6 Tierschutzgesetz).

Aktuelle Lage:
Im Jahr 2018 wurde bei einem EU-Audit in Deutschland und auch vielen anderen EU-
Mitgliedsstaaten festgestellt, dass flächendeckend gegen diese Vorschriften verstoßen 
wird. Deshalb wurden Deutschland und die anderen betroffenen Mitgliedsstaaten dazu 
verpflichtet, einen Aktionsplan vorzulegen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften in 
Zukunft eingehalten werden. Dieser wurde im Sommer 2018 von der Agrarministerkon-
ferenz beschlossen. Durch den Aktionsplan erhält der Landwirt Rechtssicherheit, unter 
welchen Bedingungen das Schwänze kupieren weiterhin zulässig ist. 
Der Aktionsplan gilt für alle Produktionsstufen und muss von jedem Betrieb für jede Pro-
duktionsstufe getrennt umgesetzt werden.

Was muss der Schweinehalter konkret tun?
Seit 1. Juli 2019 müssen alle Ferkelerzeuger, Mäster und geschlossenen Betriebe eine 
Tierhalter-Erklärung (Abbildung 1) ausfüllen. Diese dient zur betrieblichen Eigenkontrolle 
und muss nicht an eine Behörde weitergeleitet werden. 

Auf der Internetseite findet man dazu alle relevanten Informationen und Dokumente (Tier-
halter-Erklärung, Risikoanalyse) zum herunterladen:
http://www.ringelschwanz.info/weitere-infomationen/aktionsplan-kupierverzicht.html

Für das weitere Vorgehen und beim Ausfüllen der Tierhaltererklärung  
sind zwei Optionen möglich:

Option 1:  Man hält weiterhin Ferkel mit kupierten Schwänzen. Wird diese Option gewählt, 
muss eine betriebsindividuelle Risikoanalyse durchgeführt werden (Abbildung 2). Diese 
Risikoanalyse umfasst folgende sechs Themenbereiche: Beschäftigungsmaterial, Stallkli-
ma, Tiergesundheit, Ressourcenverfügbarkeit, Ernährung und Hygiene. 
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Option 1 (Ziffer 2 a) besagt: Im eigenen Schweinebetrieb ist  das Kürzen der Schwänze 
derzeit unerlässlich, da im Betrieb bei mindestens einer der Altersstufen (Saugferkel, 
Aufzuchtferkel oder Mastschweine) in den letzen 12 Monaten über 2% Schwanz- oder 
Ohrenverletzungen aufgetreten sind. 

Dies gilt ebenso, wenn ein Ferkelerzeuger einen Mäster beliefert und dieser beim Ausfül-
len seiner Tierhaltererklärung zu der Erkenntnis kommt, dass er über 2% Schwanz- oder 
Ohrenverletzungen bei seinen Mastschweinen hat. In diesem Fall ist es gleichgültig, dass 
der Ferkelerzeuger keine Probleme mit Schwanz- und Ohrenverletzungen bei den Schwei-
nen hat. Bei den Ferkeln dürfen weiterhin die Schwänze kupiert werden (Ziffer 2 b). 
Hierzu müssen sich Ferkelerzeuger und Mäster diese Informationen entweder direkt oder 
über Dritte (z. B. Viehhändler) zukommen lassen.

Option 2:  Im eigenen Schweinebestand wird nachweislich eine unkupierte Tiergruppe 
gehalten. Betriebsleiter, die festgestellt haben, dass in den letzen 12 Monaten unter 2% 
Schwanz- und Ohrenverletzungen bei den Schweinen aufgetreten sind, müssen in der 
Mastphase mindestens 1% der Tierplätze mit unkupierten Schweinen belegen. Dabei 
müssen die Tiere nicht im Bestand verteilt werden, sondern können zur besseren Beob-
achtung zusammen in einer Bucht aufgestallt sein. Die Tiere sind mit einer andersfar-
bigen Ohrmarke zu kennzeichnen. Nur so kann bei Schwanzverletzungen nachvollzogen 
werden, dass die Tiere unkupiert waren.

Die Unterschrift des Tierhalters ist Pflicht, da die Erklärung zur betrieblichen Eigenkontrol-
le dient. Bei der Erfassung der Verletzungen an den Tieren, der Risikoanalyse im Betrieb 
und dem Umsetzen möglicher Optimierungen ist es vielleicht erforderlich, einen Berater 
oder einen Tierarzt z. B. auch den Schweinegesundheitsdienst zur Unterstützung hinzuzu-
ziehen. Die Unterschrift des Tierarztes oder eines Beraters ist freiwillig. 

Wie sieht die Zukunft aus?

Im Aktionsplan ist vorgesehen, dass ein Betrieb, bei dem nach 2 Jahren immer noch 
Probleme mit Schwanzbeißen auftreten, der Behörde einen schriftlichen Maßnahmenplan 
zur Risikominimierung vorlegen muss. Nach 2 Jahren wird der Aktionsplan erneut unter 
Beteiligung der Länder, Forschungseinrichtungen und Landwirtschaftsverbände evaluiert. 
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Stand: August 2018 

Tierhalter-Erklärung  
(Gültigkeit: 12 Monate) 

 
VVVO-Nr:   ___________________________ 
□ Saugferkel   □ Aufzuchtferkel   □ Mastschweine 

 
Betrieb:   ___________________________ 
Anschrift:   ___________________________ 
    ___________________________ 
 
1.  In meinem Schweinebetrieb wurde heute eine Risikoanalyse abge-

schlossen. Diese umfasst folgende Bereiche: 
 Beschäftigung 
 Stallklima 
 Gesundheit und Fitness 
 Wettbewerb um Ressourcen 
 Ernährung 
 Struktur und Sauberkeit der Bucht 

 
□ Geeignete Optimierungsmaßnahmen wurden eingeleitet. 
 
2. In meinem Schweinebetrieb ist für den Gesamtbestand das Kürzen der 

Schwänze derzeit unerlässlich, da …  
a)  
□ … in meinem Betrieb Schwanz-/Ohrverletzungen in folgenden Produktionsstu-

fen aufgetreten sind (jeweils > 2 % der Tiere in den letzten 12 Monaten) 
□ Saugferkel  □ Aufzuchtferkel  □ Mastschweine 

  
und/oder 
 
b)  
□ … aus einem/mehreren Fremdbetrieb/en die Unerlässlichkeit dargelegt wurde, 

(eine/mehrere) entsprechende gültige Tierhalter-Erklärung/en liegt/liegen vor. 
 
und/oder 
 
3.   
□ In meinem Schweinebestand wird nachweislich eine unkupierte 

Tiergruppe gehalten (während der Mastphase werden zu jedem Zeitpunkt 
mindestens 1 % der vorhandenen Tierplätze mit unkupierten Tieren belegt; 
unkupierte Schweine werden dauerhaft z.B. über eine farbige Markierung der 
Ohrmarke gekennzeichnet). 

 
 
 
(Ort, Datum)   
 
 
(Unterschrift Tierhalter)          (Unterschrift Tierarzt*)                (Unterschrift Berater*) 
 
* Die Unterschrift durch den Tierhalter ist verpflichtend, die Bestätigung durch den Tierarzt/Berater ist freiwillig. 

Abbildung 1: ➤ Diese Tierhalter-Erklärung muss seit dem 1.7.2019 
  in jedem schweinehaltenden Betrieb ausgefüllt vorliegen.
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Risikoanalyse Kupierverzicht 

 
1 Erhebung von Schwanz-/Ohrverletzungen 
 

2 Beurteilung der Risikofaktoren im Betrieb 

2.1 Beschäftigung 

2.2 Stallklima 

2.3 Gesundheit und Fitness 

2.4 Wettbewerb um Ressourcen 

2.5 Ernährung 

2.6 Struktur und Sauberkeit der Bucht 
 

3 Zusätzliche Erläuterungen (zu Angaben, die mit einem * gekennzeichnet sind) 
 

4 Beispiele für Optimierungsmaßnahmen 
 

  

Hintergrund: 

Tierhalter, die weiterhin die Schwänze ihrer Schweine kupieren bzw. kupierte Schweine einstallen, 
müssen über die Einhaltung des gesetzlichen Mindeststandards hinaus die „Unerlässlichkeit“ für ih-
ren Betrieb nachweisen. Hierzu ist es notwendig das Auftreten von Schwanz-/Ohrverletzungen zu 
dokumentieren (siehe Kapitel 1) und gleichzeitig die Haltungsbedingungen und das Betriebs-
management so zu optimieren, dass Schwanzbeißen möglichst vermieden wird. Sie müssen nach-
weislich durch einen fortwährenden Prozess von Optimierungsmaßnahmen darauf hinarbeiten, 
Schwanzbeißen und andere Verhaltensstörungen zu verhindern. Um geeignete Optimierungsmaß-
nahmen einzuleiten, dient die Risikoanalyse in Kapitel 2 der Beurteilung der betriebsindividuellen 
Risikofaktoren in Bezug auf das Auftreten von Schwanzbeißen und entspricht den Anforderungen der 
Empfehlung der EU KOM 2016/336. Alternativ kann die Risikoanalyse auch durch das Schwanzbeiß-
Interventions-Programm (SchwIP) durchgeführt werden. Diese Umsetzung kann dem Tierhalter zu-
sätzlich als Nachweis zur Erfüllung der Anforderungen nach § 11 Absatz 8 TierSchG (betriebliche Ei-
genkontrollen; Erhebung von Tierschutzindikatoren) gegenüber der zuständigen Behörde dienen. 

  

Abbildung 2: ➤ Risikoanalyse zum Kupierverzicht. Die Risikoanalyse um-
fasst insgesamt 19 Seiten, von denen neun Seiten ausgefüllt werden müs-
sen. Die weiteren Seiten enthalten Erklärungen und Ausfüllhilfen. Das Er-
gebnis der Risikoanalyse muss vorliegen, wenn  bei der Tierhalter-Erklärung 
Option 1 gewählt wurde. 
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KONTAKT-ADRESSE

TGD  TIERGESUNDHEITSDIENSTE 
  DER TIERSEUCHENKASSE     
  BADEN-WÜRTTEMBERG

www.tsk-bw-tgd.de

 Tierseuchenkasse Baden-Württemberg  
           Schweinegesundheitsdienst Stuttgart   
          Schaflandstraße 3/3     
         70736 Fellbach     
        Telefon 0711 • 34 26 13 68    
       Telefax 0711 • 34 26 13 59 
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